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Liederkranz Kulturverein
Schopfloch e. V.
www.LK-schopfloch.de – Kontakt Vorstandschaft: 
vorstand@lk-schopfloch.de bzw. Stefan Lipka, 0176 20 777 309 

Proben 
Am Montag trifft sich die Akkordeongruppe um 19:30 Uhr im 
Vereinsraum, am Donnerstag der Chor. Der Männerchor probt 
am Mittwoch um 20 Uhr in der Brennerei. 
 
Chor an Heiligabend 
Am 24. Dezember gibt es in diesem Jahr einen Gottesdienst um 
18 Uhr in der Schopflocher Kirche. Derzeit ist geplant, dass dabei 
der Chor singt. Wir freuen uns über Sängerinnen und Sänger, die 
bei diesem Auftritt mitsingen wollen. Probe ist an den Donners-

tagen um 19:30 Uhr im Vereinsraum, Kontakt gerne über die Chor-
leiterin Anne Glanz, Telefon 0176 51173655 oder Chorvertreterin 
Edith Flügel edith.fluegel@gmx.de oder die Vorstandschaft. 
Außerdem soll es ein Krippenspiel ohne Sprechrollen geben, 
näheres dazu unter der Rubrik ev. Kirche. 
 
Quempas-Adventsliedersingen 
Der Liederkranz Kulturverein Schopfloch e. V. lädt seine Mitglieder 
und alle Schopflocher*innen herzlich ein zum Quempas-Advents-
liedersingen am Samstag, 16. Dezember um 16 Uhr in der 
Brennerei. Gemischter Chor, Männerchor und Akkordeongruppe 
musizieren für uns und wir werden auch gemeinsam singen. 
Überrascht vom frühen intensiven Wintereinbruch haben wir die 
Verköstigung etwas angepasst: Es gibt beim anschließenden Bei-
sammensein Punsch und Lebkuchen. 
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Stadt Owen

Amtliche Bekanntmachungen
 
Aus dem Gemeinderat
„Achtung: Geänderter Sitzungsbeginn und Sitzungssaal! 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am  
12. Dezember 2023, um 19:00 Uhr in der Bernhardskapelle 
mit nachfolgender Tagesordnung statt:

1. Landessanierungsprogramm Ober- und Unterstädtle 
  Stbl. Wettbewerb – Sanierung und Erweiterung Rathaus mit 

Umfeld 
 Vergabe notwendiger Untersuchungen/Gutachten 

Aus der letzten Sitzung des Gemeinderats 
In der Sitzung vom 5. Dezember 2023 befasste sich der Gemein-
derat mit folgenden Tagesordnungspunkten:  
1. Freiwillige Feuerwehr Owen 
  Neufassung der Feuerwehrsatzung und Feuerwehr-Entschädi-

gungssatzung zum 1. Januar 2024 
2. Städtischer Friedhof 
  Neue Bestattungsaufsicht und Grabherstellung ab 1. Januar 

2024 
3. Fortführung der Marketingkooperation „hochgehberge“ 
4. Vereinsförderung 
 Antrag Turn- und Sportverein Owen-Teck e. V. 
 Finanzielle Unterstützung bei der Sportplatzpflege 
5. Bausachen 
  Vorhaben: Bauvoranfrage: Balkonumbau und Errichtung eines 

Biohorts 
 Lage: Am Alten Berg 13, Flst. 6461 
6. Bausachen 
 Vorhaben: Neubau Garage mit Terrasse 
 Lage: Alemannenweg 2, Flst. 6305 
7. Verschiedenes und Bekanntgaben 
8. Bürgerfragestunde
 
Zu Top 1 
Die Feuerwehrsatzung vom 27. November 2012 mit Änderungs-
satzung vom 25. Februar 2014 soll zum 1. Januar 2024 neu 
gefasst werden. Grund hierfür sind insbesondere die Änderungen 

bei der Durchführung der Hauptversammlung und der Wahlen. 
Diese können seit der Corona-Pandemie auch in digitaler Form 
abgehalten werden. Die entsprechenden Änderungen wurden in 
die Neufassung der Satzung aufgenommen. Des Weiteren gibt 
es nur geringfügige redaktionelle Anpassungen. Der Gemeinde-
rat beschloss einstimmig die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr 
Owen (Feuerwehrsatzung). Die Feuerwehrsatzung wird an ande-
rer Stelle im Amtsblatt veröffentlicht. 
Die bisherige Feuerwehrentschädigungssatzung vom 27. Novem-
ber 2012 beinhaltet die Kostensätze, mit denen die ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen vergütet werden. 
Aufgrund der allgemeinen, wirtschaftlichen Entwicklung ist diese 
nach 11 Jahren anzupassen. Hierzu wurden auch die Satzungen 
der umliegenden Gemeinden als Vergleich herangezogen. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Satzung über die Ent-
schädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen (Feuerwehr-
entschädigungssatzung). Auch diese wird an anderer Stelle veröf-
fentlicht. Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Grötzinger 
noch bei den Kommandanten und dem Ausschuss der Freiwilligen 
Feuerwehr Owen für die wunderbare Unterstützung und Zuarbeit 
hinsichtlich der Änderungen der Satzungen. 
 
Zu Top 2 
Die Grabherstellung sowie die Bestattungsaufsicht auf dem 
städtischen Friedhof wurden bisher vom Bestattungsunter-
nehmen Holt Bestattungen GmbH übernommen. Leider wurde 
der Dienstleistungsvertrag zum 31. Dezember 2023 gekündigt. 
Dem Gemeinderat wurden hierzu zwei Optionen vorgestellt, die 
Übernahme der Aufgabe durch den städtischen Bauhof oder die 
Beauftragung eines anderen Bestattungsinstituts. Die Herstel-
lung der Gräber sowie die Bestattungsaufsicht während der Trau-
erfeiern durch den städtischen Bauhof ist grundsätzlich möglich, 
stellt allerdings einen beachtlichen zusätzlichen Aufwand, dar 
wofür man auch noch die entsprechenden Gerätschaften (Bagger 
etc.) beschaffen müsste. Es müsste ein Mitarbeiter ab ca. einer 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier auf dem Friedhof anwesend 
sein, um alle nötigen Vorkehrungen zu treffen. Im Falle von Auf-
bahrungen der Verstorbenen wäre dies ebenfalls eigenständig 
vorzunehmen und anschließend müsste der Sarg verschlossen 
werden. Im Anschluss folgt die Begleitung der Trauerfeier mit 
dem Transport des Sarges oder der Urne bis zur Beisetzung ins 
Grab. Sobald alle Angehörigen die Grabstelle verlassen haben, ist 
sodann das Grab zu verschließen. Das wäre schon wieder eine 
zusätzliche Aufgabe, welche von der Stadt übernommen werden 
müsste, weil sich private Dienstleister zurückziehen. Zudem ist 
die Begleitung einer Trauerfeier ein intimes und sensibles The-
menfeld, welches bislang nicht zu den Aufgaben eines Bauhofmit-
arbeiters gehört und sie dafür auch nicht eingestellt wurden. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Beauftragung eines anderen Bestat-
tungsinstituts, welches die oben aufgeführten Arbeiten wieder 
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für die Stadt übernimmt. Ein solches zu finden war nicht einfach, 
weswegen einige Kommunen schon dazu übergehen mussten die 
Leistung selbst zu erbringen. Die Verwaltung ist mit dem Bestat-
tungshaus J. Homburg e. K. ins Gespräch gegangen und hat 
glücklicherweise ein entsprechendes Angebot für die Übernahme 
der Dienste ab dem 1. Januar 2024 erhalten. Der Gemeinderat ist 
dankbar, dass man ein Angebot zur Übernahme dieser Aufgabe 
erhalten habe. Der Gemeinderat betonte mehrmals, dass dies 
keine Aufgabe des Bauhofes sein sollte. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig das Bestattungshaus 
J. Homburg e. K. mit der Übernahme der Bestattungsdienste 
inklusive der Herstellung der Gräber ab dem 1. Januar 2024 zu 
beauftragen. Zudem beschloss der Gemeinderat einstimmig die 
Verwaltung zu beauftragen, die Bestattungsgebühren neu zu kal-
kulieren und die Friedhofssatzung entsprechend zu überarbeiten. 
 
Zu Top 3 
Mit den Wanderwegen >>hochgehadelt<< und >>hochgehle-
gen<< ist die Stadt Owen Mitglied in der Marketingkooperation der 
Hochgehberge, einem Zusammenschluss der Landkreise Reutlin-
gen und Esslingen, des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, der 
Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb und 19 Kom-
munen. Der aktuelle Kooperationsvertrag endet im Dezember 
2024. Um die in den vergangenen Jahren erfolgreich aufgebaute 
Wandermarke »hochgehberge« auch künftig zu begleiten und 
eine effiziente Koordination, Vermarktung und Qualität weiterhin 
zu gewährleisten, ist die Fortführung der Marketingkooperation 
notwendig. Das Projekt finanziert sich über jährliche Beiträge der 
Kooperationspartner. Das Gesamtbudget inkl. Personalkosten 
beläuft sich auf rund 155.000,00 €. Die Landkreise Esslingen, 
der Landkreis Reutlingen mit der Tourismusgemeinschaft Mythos 
Schwäbische Alb sowie das Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
unterstützen das Projekt mit insgesamt 90.000 € pro Jahr. Der 
jährliche Beitrag der Stadt Owen beträgt 2.340 € pro Jahr. 
In den vergangenen Jahren gab es in fast allen Bereichen Kosten-
steigerungen, was sich negativ auf das Marketingbudget auswirkt. 
Um mehr Mittel für die überregionale Vermarktung der Wander-
wege zur Verfügung zu haben, wäre eine Möglichkeit, die Rezertifi-
zierungskosten umzuschichten. Die erste Rezertifizierungsrunde 
der Premiumwanderwege ist bereits abgeschlossen. Alle drei 
Jahre wird der Wanderweg geprüft und die Kosten liegen derzeit 
bei 1.100 € pro Wanderweg. Die nächste Zertifizierung würde 
für den >>hochgehadelt<< und den >>hochgehlegen<< wieder 
2026 anstehen. Bei Option 2 werden die Kosten hälftig von den 
am Wanderweg liegenden Kommunen getragen. Dies entspricht 
einem Betrag von 550 €, der entsprechend mit Bissingen a.d.T. 
und Lenningen (>>hochgehadelt<<) bzw. mit Erkenbrechtsweiler 
und Beuren (>>hochgehlegen<<) aufgeteilt werden würde. Ent-
sprechend würden bei Option 2 alle drei Jahre jeweils rund 185 
€ zusätzlich pro Weg anfallen, insgesamt also rund 370 €. Der 
Gemeinderat stimmte mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung-
der Fortführung der Marketingkooperation „hochgehberge“ um 5 
Jahre zu. Der Gemeinderat sprach sich für Option 2, der anteiligen 
Übernahme der Zertifizierungskosten für die Rezertifizierung der 
„Owener Hochgehberge“ „hochgehadelt“ und „hochgehlegen“ 
aus. 
 
Zu Top 4 
In den vergangenen Jahren gehörte es zur guten Zusammenar-
beit zwischen dem Turn- und Sportverein Owen-Teck e. V. und der 
Stadt Owen, dass sich die Stadt an den Kosten der Rasenplatz-
unterhaltung finanziell beteiligte. Hier wurde immer ein Budget 
für mehrere Jahre vereinbart und zur Verfügung gestellt. Der TSV 
kam nun erneut auf die Verwaltung zu und stellte die notwendigen 
Arbeiten inklusive deren voraussichtliche Kosten für den Zeitraum 
2023 – 2027 vor, wofür ein Angebotsvergleich stattgefunden hat. 
Der städtische Anteil der Kosten für die Unterhaltungsmaßnah-
men des Sportplatzes lag in den vergangenen Jahren bei 50 % der 
Gesamtkosten. Der Gemeinderat beschloss mit 13-Ja Stimmen 
und einer Gegenstimme, dass sich die Stadt an den Kosten für 
die Sportplatzpflege im Zeitraum 2023 – 2027 beteiligt. Dies ins-
besondere auch deshalb, weil der Sportplatz auch von der Öffent-
lichkeit genutzt werden kann, da er nicht eingezäunt ist. Zudem 
wurde mit 10 Ja-Stimmen und vier Gegenstimme beschlossen, 
dass ein Budget in Höhe von max. 27.500 € für 5 Jahre, d. h. 
5.500 € im Jahr, zur Verfügung gestellt wird, die Auszahlung hier-
für erfolgt auf Nachweis der tatsächlichen Kosten. 

Zu Top 5 
Auf dem Grundstück Am Alten Berg 13 ist geplant, den bestehen-
den Balkon zu erweitern und im Garten einen Biohort (Gartenge-
rätehaus) zu errichten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, 
dem Vorhaben das Einvernehmen zu erteilen. 
 
Zu Top 6 
Auf dem Grundstück Alemannenweg 2 ist schon seit längerer Zeit 
ein Garagenanbau mit Terrasse geplant. Mitte November wurde 
nun der Bauantrag im vereinfachten Verfahren eingereicht. Der 
Gemeinderat beschloss einstimmig, dem Vorhaben das Einver-
nehmen zu erteilen. 
 
Zu Top 7 
Frau Grötzinger gab eine kurze Erklärung ab, dass sie im Jahr 
2024 erneut bei der Bürgermeisterwahl in Owen kandidieren wird. 
 
Frau Grötzinger berichtete hinsichtlich der Kostenbeteiligung des 
Ludwig-Uhland-Gymnasiums, Kirchheim, dass sie hierzu im Aus-
tausch mit der Stadt Kirchheim und den umliegenden Gemeinden 
sei. 
 
Frau Grötzinger informierte, dass die Geräuschlogger für die EVF 
eine Lieferzeit von 8 Wochen haben und je nach Witterung gegen 
Ende Februar/Anfang März gesetzt werden. Die Produktivsetzung 
der Geräuschlogger soll dann Ende März erfolgen. 
 
Frau Grötzinger berichtete, dass vom Straßenverkehrsamt ein 
weiterens Halteverbot in der Bohlstraße abwärts von Gebäude 9 
bis Einmündung Marktstraße angeordnet wurde. Es handelt sich 
hierbei um ein zeitlich befristetes Halteverbot von Oktober bis 
April. 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Rodung und Ersatz-
pflanzung des 1. Abschnitts der Pappelallee thematisiert. Die 
landschaftsgärtnerischen Arbeiten seien im vollen Gange. 

Zu Top 8 
Aus der Bürgerschaft ergingen keine Fragen und Anmerkungen. 
 

Stadt Owen 
Landkreis Esslingen 
Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Owen  
(Feuerwehrsatzung) 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs.1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2, § 10 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des 
Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat am 5. Dezember 
2023 folgende Satzung beschlossen. 
 
Hinweis: Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf 
die zusätzliche Verwendung der weiblichen Form verzichtet. Die 
ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll deshalb 
explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 
 
§ 1 
Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
(1)  Die Freiwillige Feuerwehr Owen, in dieser Satzung Feuerwehr 

genannt, ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
Einrichtung der Stadt Owen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. 

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus 
 1. der Einsatzabteilung
 2. der Altersabteilung
 3. der Jugendfeuerwehr
 
§ 2 
Aufgaben 
(1) Die Feuerwehr hat 
 1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen 

Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

 2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohli-
chen Lagen technische Hilfe zu leisten.
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Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen 
Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für 
andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemein-
heit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von 
Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der 
Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofort-
maßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann. 
(2)  Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (§ 5  

Abs. 2 Nr. 2.13 der Hauptsatzung) 
 1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für 

Menschen, Tiere und Schiffe und
 2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der 

Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brand-
sicherheitswache.

 
§ 3 
Aufnahme in die Feuerwehr 
(1)  In die Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr können auf 

Grund freiwilliger Meldung Personen als ehrenamtlich Tätige 
aufgenommen werden, die 

 1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres und mit erfolgreich 
abgeschlossener Grundausbildung an Einsätzen teilneh-
men,

 2.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-
dienstes gewachsen sind, (ggf. Nachweis durch ärztliches 
Attest) 

 3.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeig-
net sind,

 4.  sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
 5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetz-

buchs (StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben,

 6.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach  
§ 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der 
Fahrerlaubnis) unterworfen sind und

 7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB 
verurteilt wurden.

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betra-
gen. 
(2)  Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-

wehr erfolgt für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb 
der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an 
einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen. Aus begrün-
detem Anlass kann die Probezeit verlängert werden. Auf eine 
Probezeit kann verzichtet oder sie kann abgekürzt werden, 
wenn Angehörige einer Jugendfeuerwehr in die Einsatzab-
teilung übertreten oder eine Person eintritt, die bereits einer 
anderen Gemeindefeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr 
angehört oder angehört hat. 

(3)  Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
(§ 11 Abs. 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall 
die Aufnahme abweichend von den Absätzen 1 und 2 regeln 
sowie Ausnahmen von der Beendigung des ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienst-
pflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulassen. 

(4)  Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Kommandanten zu 
richten. Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist die schrift-
liche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Über die Aufnahme auf Probe, die Verkürzung oder Verlänge-
rung der Probezeit und die endgültige Aufnahme entscheidet 
der Feuerwehrausschuss. Neu aufgenommene Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr werden vom Feuerwehrkomman-
danten durch Handschlag verpflichtet. 

(5)  Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ableh-
nung ist dem Gesuchsteller vom Bürgermeister schriftlich 
mitzuteilen. 

(6)  Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen vom 
Bürgermeister ausgestellten Dienstausweis. 

 
§ 4 
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 
(1)  Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung 

der Freiwilligen Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich 
tätige Angehörige der Gemeindefeuerwehr 

 1.  die Probezeit nicht besteht,
 2.  während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt 

erklärt,
 3.  seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG erfüllt 

hat,
 4.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-

dienstes nicht mehr gewachsen ist,
 5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat,
 6.  infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
 7.  Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB 

mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaub-
nis) unterworfen wird oder

 8.  wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verur-
teilt wurde.

(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen 
Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst in der 
Einsatzabteilung zu entlassen, wenn 

 1.  er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung überwech-
seln möchte,

 2.  der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder 
beruflichen Gründen nicht mehr möglich ist,

 3.  er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder
 4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte 

in eine andere Gemeinde verlegt.
In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrange-
hörige nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch ohne 
seinen Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher anzu-
hören. 
(3)  Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe 

schriftlich über den Feuerwehrkommandanten einzureichen. 
(4)  Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine 

Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen 
einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. 
Das gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er 
seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde verlegt. 

(5)  Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feu-
erwehrangehörigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt 
insbesondere 

 1.  bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
 2.  bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
 3.  bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens 

der Feuerwehr oder
 4.  wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Stö-

rung des Zusammenlebens in der Gemeindefeuerwehr 
verursacht hat oder befürchten lässt.

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister hat 
die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch 
schriftlichen Bescheid festzustellen. 
(6)  Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden 

sind, erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die Zuge-
hörigkeit zur Feuerwehr. 

 
§ 5 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr 
(1)  Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-

wehr der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, den ehren-
amtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, seinen Stell-
vertreter oder seine Stellvertreter und die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen. 

(2)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten nach Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen 
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eine Entschädigung. 

(3)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten bei Sachschäden, die sie in Ausübung oder 
infolge des Feuerwehrdienstes erleiden einen Ersatz nach 
Maßgabe des § 17 FwG. 

(4)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an 
der Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 15 FwG von 
der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt. 

(5)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG) 
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 1.  am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regel-
mäßig und pünktlich teilzunehmen,

 2.  bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
 3.  den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzu-

kommen,
 4.  im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich 

den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten,

 5.  die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den 
Feuerwehrdienst zu beachten,

 6.  die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und 
Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu 
dienstlichen Zwecken zu benutzen, und

 7.  über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, 
von denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kennt-
nis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorge-
schrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach 
erforderlich ist.

(6)  Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit von 
länger als zwei Wochen dem Feuerwehrkommandanten oder 
dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und 
eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten vor dem 
Dienstbeginn zu melden, spätestens jedoch am folgenden 
Tage die Gründe hierfür zu nennen. 

(7)  Aus beruflichen, gesundheitlichen, familiären oder persönli-
chen Gründen kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der 
Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandan-
ten vorübergehend von seinen Dienstpflichten nach Absatz 
5 Nr. 1 und 2 befreit werden. Unter den gleichen Vorausset-
zungen kann der Feuerwehrkommandant nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach 
Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken. 

(8)  Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeindefeu-
erwehr gleichzeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer 
Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, 
haben die sich hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den 
Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2. 

(9)  Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, 
kann ihm der Feuerwehrkommandant einen Verweis ertei-
len. Grobe Verstöße kann der Bürgermeister auf Antrag des 
Feuerwehrkommandanten mit einer Geldbuße bis zu 1000 
Euro ahnden. Der Bürgermeister kann zur Vorbereitung eines 
Beschlusses des Gemeinderats auf Beendigung des Feuer-
wehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den ehrenamtlich tätigen Feu-
erwehrangehörigen auch vorläufig des Dienstes entheben, 
wenn andernfalls der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen 
beeinträchtigt würden. Der Betroffene ist vor einer Entschei-
dung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören. 

 
§ 6 
Altersabteilung 
(1)  In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienst-

kleidung übernommen, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst 
in der Einsatzabteilung ausscheidet und keine gegenteilige 
Erklärung abgibt. 

(2)  Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige 
der Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, unter 
Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung in die 
Altersabteilung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). 

(3)  Der Leiter der Altersabteilung und ggf. sein Stellvertreter wer-
den von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von 
fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung 
des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den Feuer-
wehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens 
bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Sie 
können vom Gemeinderat nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses abberufen werden. Der Feuerwehrkomman-
dant kann geeignet erscheinende Angehörige der Gemein-
defeuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Altersabteilung 
beauftragen. Der Feuerwehrausschuss legt in Abstimmung 
mit den Angehörigen der Altersabteilung fest, ob ein Stellver-
treter zu wählen ist. 

(4)  Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er 
unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird, sofern 
ein Stellvertreter gewählt wurde, vom diesem unterstützt und 
von ihm in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflich-
ten vertreten. 

(5)  Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erfor-
derlichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen 
erfüllen, können vom Feuerwehrkommandanten im Einver-
nehmen mit dem Leiter der Altersabteilung zu Übungen und 
Einsätzen herangezogen werden. 

 
§ 7 
Jugendfeuerwehr 
(1)  Die Jugendfeuerwehr besteht aus der Jugendgruppe und 

einer Kindergruppe die jeweils auf Beschluss des Feuerwehr-
ausschusses gebildet werden. 

(2)  In die Kindergruppe können Personen zwischen der Vollen-
dung des 6. und 10. Lebensjahrs aufgenommen werden. In 
die Jugendfeuerwehr können Personen zwischen Vollendung 
des 10. und 18. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie

 1.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-
dienstes gewachsen sind,

 2.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeig-
net sind,

 3.  sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
 4.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetz-

buchs (StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben,

 5.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 
des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) mit Ausnahme der Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis unterworfen sind und

 6.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB 
verurteilt wurden.

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten beantragt werden. Über die Aufnahme und das dafür 
maßgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehrausschuss. 
(3)  Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur 

Jugendfeuerwehr endet, wenn 
 1.  er in die Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen 

wird,
 2.  er aus der Jugendfeuerwehr austritt,
 3.  die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich 

zurücknehmen,
 4.  er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr 

gewachsen ist,
 5.  er das 20. Lebensjahr vollendet oder
 6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuer-

wehr aus wichtigem Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt ent-
sprechend.

(4)  Der Leiter der Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehrwart), der 
Leiter der Jugendgruppe und der Leiter der Kindergruppe 
sowie die jeweiligen Stellvertreter werden vom Feuerwehr-
kommandanten auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 
auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Feuerwehrkomman-
dant kann die Bestellung nach Beschluss des Feuerwehr-
ausschusses widerrufen. Sie haben ihr Amt nach Ablauf 
ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens 
bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Der 
Feuerwehrkommandant kann geeignet erscheinende Ange-
hörige der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Leitung 
der Jugendfeuerwehr oder der Kindergruppe beauftragen. 
Der Jugendfeuerwehrwart muss der Einsatzabteilung der 
Gemeindefeuerwehr angehören und soll die dazu notwendi-
gen Lehrgänge besucht haben. 

(5)  Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellver-
tretenden Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von 
ihm in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten 
vertreten. 

§ 8 
Ehrenmitglieder 
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 
 1.  Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen 

besondere Verdienste erworben oder zur Förderung des 
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Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Eigen-
schaft als Ehrenmitglied und

 2.  bewährten Feuerwehrkommandanten, die dieses Amt 
mindestens 10 Jahre ausgeführt haben, nach Beendigung 
ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkom-
mandant verleihen.

 
§ 9 
Organe der Feuerwehr 
Organe der Feuerwehr sind 
1.  Feuerwehrkommandant,
2.  Leiter der Altersabteilung,
3.  Leiter der Jugendfeuerwehr,
4.  Feuerwehrausschuss,
5.  Hauptversammlung.
 
§ 10 
Feuerwehrkommandant, stellvertretender Feuerwehrkom-
mandant 
(1)  Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. 
(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 

Stellvertreter oder seine Stellvertreter werden von den Ange-
hörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr aus 
deren Mitte in geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt 
fünf Jahre. Bei der Wahl der Stellvertreter wird auch die Rei-
henfolge der Stellvertretung bestimmt. 

(3)  Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkomman-
danten und seines Stellvertreters oder seiner Stellvertreter 
werden in der Hauptversammlung durchgeführt. 

(4)  Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und 
seinem Stellvertreter oder seinen Stellvertretern kann nur 
gewählt werden, wer 

 1.  der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört,
 2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügt und
 3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministe-

riums erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen erfüllt.

(5)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter oder seine Stellvertreter werden nach der Wahl 
und nach Zustimmung durch den Gemeinderat vom Bürger-
meister bestellt. 

(6)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter oder seine Stellvertreter haben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausschei-
dens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. 
Kommt binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle oder 
nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl zustande, 
bestellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat gewählten 
Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten oder 
seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese Bestel-
lung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers nach Absatz 
5. Beim vorzeitigen Ausscheiden des Feuerwehrkomman-
danten oder seines Stellvertreters oder einem seiner Stell-
vertreter kann der Feuerwehrausschuss festlegen, ob die 
Amtszeit des jeweiligen Nachfolgers auf die noch ursprüng-
lich verbleibende Amtszeit verkürzt wird oder auf die Dauer 
von 5 Jahren gilt. 

(7)  Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten und seines Stellvertreters oder seiner Stellver-
treter kann binnen einer Woche nach der Wahl von jedem 
Wahlberechtigten Einspruch bei der Gemeinde erhoben 
werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Ein-
spruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Gegen 
die Entscheidung über den Einspruch können der Wahlbe-
rechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch die Ent-
scheidung betroffene Bewerber unmittelbar Anfechtungs- 
oder Verpflichtungsklage erheben. 

(8)  Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehr-
kommandanten oder eines hauptberuflich tätigen Stellver-
treters des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehraus-
schuss zu hören. 

(9)  Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt 
die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Auf-
gaben durch. Er hat insbesondere 

 1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach 
§ 2 aufzustellen und fortzuschreiben und sie dem Bürger-
meister mitzuteilen,

 2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstat-
tung hinzuwirken,

 3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr und

 4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und 
-einrichtungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG),

 5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen 
und Einsätzen zu regeln,

 6.  die Tätigkeit des Leiters der Altersabteilung, der Jugend-
feuerwehr sowie des Kassenverwalters und des Geräte-
warts zu überwachen,

 7.  dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu berich-
ten,

 8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bür-
germeister mitzuteilen.

Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben 
angemessen zu unterstützen. 
(10)  Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den 

Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenhei-
ten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen der 
Gemeindeorgane über Angelegenheiten der Feuerwehr mit 
beratender Stimme zugezogen werden. 

(11)  Der stellvertretende Feuerwehrkommandant oder die stell-
vertretenden Feuerwehrkommandanten haben den Feu-
erwehrkommandanten zu unterstützen und ihn in der nach 
Abs. 2 Satz 3 festgelegten Reihenfolge in seiner Abwesenheit 
mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. 

(12)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter oder seine Stellvertreter können vom Gemein-
derat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen 
werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG). 

 
§ 11 
Unterführer 
(1)  Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt 

werden, wenn sie 
 1.  der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,
 2.  über die für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfah-

rungen verfügen und
 3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministe-

riums erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen erfüllen.

(2)  Die Unterführer werden vom Feuerwehrkommandanten 
auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses bis auf Widerruf 
bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann die Bestellung 
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses widerrufen. 
Die Unterführer haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer 
Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur 
Bestellung des Nachfolgers wahrzunehmen. 

(3)  Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen 
der Vorgesetzten aus. 

 
§ 12 
Schriftführer, Kassenverwalter, Pressesprecher, Gerätewart 
(1)  Der Schriftführer, der Kassenverwalter und der Presse-

sprecher werden vom Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre 
gewählt. Der Gerätewart wird vom Feuerwehrkommandanten 
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses im Einverneh-
men mit dem Bürgermeister eingesetzt und abberufen. Vor 
der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerä-
tewarts oder der Übertragung der Aufgaben des Feuerwehr-
gerätewarts auf einen Gemeindebediensteten ist der Feuer-
wehrausschuss zu hören. 

(2)  Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses und über die Hauptversammlung jeweils eine 
Niederschrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen 
Arbeiten der Feuerwehr zu erledigen. 

(3)  Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 16) zu 
verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der 
Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf 
er nur aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen 
des Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten. Die 
Gegenstände des Sondervermögens sind ab einem Wert von 
500 € in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 
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(4)  Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Aus-
rüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind unverzüg-
lich dem Feuerwehrkommandanten zu melden. 

(5)  Der Pressesprecher hat in Abstimmung mit dem Komman-
danten die Öffentlichkeit über die Belange der Feuerwehr zu 
informieren. 

 
§ 13 
Feuerwehrausschuss 
(1)  Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkom-

mandanten als dem Vorsitzenden und aus sechs auf fünf 
Jahre in der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. 

(2)  Dem Feuerwehrausschuss gehören außerdem Kraft Amtes 
folgende Mitglieder an 

 –  der Stellvertreter oder die Stellvertreter des Feuerwehr-
kommandanten, 

 – der Leiter der Altersabteilung, 
 – der Jugendfeuerwehrwart, 
 – der Schriftführer, 
 – der Kassenverwalter und 
 – der Pressesprecher. 
(3)  Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-

schusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit 
der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei 
Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(4)  Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses durch Übersenden einer Einladung mit Tages-
ordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sit-
zungen jederzeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte 
vertreten lassen. 

(5)   Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 

(6)  Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffent-
lich. Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie 
ist dem Bürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern 
zuzustellen. Die Niederschriften sind den Angehörigen der 
Einsatzabteilung auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. Aus-
genommen hiervon sind Niederschriften über personelle Ent-
scheidungen. 

(7)  Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch 
andere Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend zuzie-
hen. 

 
§ 14 
Hauptversammlung 
(1)  Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet 

jährlich mindestens eine ordentliche Hauptversammlung 
der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der Haupt-
versammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feu-
erwehr, soweit für deren Behandlung nicht andere Organe 
zuständig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzule-
gen. 

(2)  In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant 
einen Bericht über das vergangene Jahr und der Kassen-
verwalter einen Bericht über den Rechnungsabschluss des 
Sondervermögens für die Kameradschaftspflege (§ 16) zu 
erstatten. Die Hauptversammlung beschließt über den Rech-
nungsabschluss. 

(3)  Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten 
einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von 
Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Haupt-
versammlung sind den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister 
vierzehn Tage vor der Versammlung bekannt zu geben. 

(4)  Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemein-
defeuerwehr anwesend ist oder an der Hauptversammlung 
nach Absatz 6 Buchstabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei 
Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptversammlung 
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden bzw. in digitaler Form teilnehmenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig 

ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustim-
men. 

(5)  Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefer-
tigt. Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Verlangen 
vorzulegen. 

(6)   Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenzver-
anstaltung aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann, entscheidet der Bürger-
meister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses, ob 

 (a)  die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, 
jedoch maximal bis zu einem Jahr, verschoben wird oder 

 (b)  die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 
Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturka-
tastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes, bei sonstigen 
außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Grün-
den eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre. 
Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Ange-
hörigen der Gemeindefeuerwehr im Sitzungsraum kann nach 
Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt werden, sofern eine Bera-
tung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von 
Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbe-
sondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. Die nach dem 
Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
und die Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind 
im Rahmen einer Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe 
b) nicht möglich. Für sie gilt § 15 Absatz 7. 
 
§ 15 
Wahlen 
(1)  Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durch-

zuführenden Wahlen werden vom Bürgermeister geleitet. 
  Bei der Durchführung von Wahlen nach Absatz 7 leitet und 

organisiert der Bürgermeister oder eine von ihm beauftragte 
Person, unter Mitwirkung der Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr, die Wahl. Die beauftragte Person nach Satz 3 kann 
ein Angehöriger der Gemeindefeuerwehr sein. 

(2)  Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. Wah-
len in digitaler Form nach Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne 
Stimmzettel durchgeführt. 

(3)  Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters oder seiner Stellvertreter ist gewählt, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahl-
berechtigten erhalten hat. Wird diese Stimmenzahl nicht 
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewer-
bern mit den meisten Stimmen statt, bei der die einfache 
Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser 
im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet 
ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlberech-
tigten erhalten muss. 

(4)  Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durch-
geführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehraus-
schuss sind diejenigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Die nicht gewählten Mit-
glieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatz-
mitglieder. Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, 
so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, 
das bei der Wahl die höchste Stimmenanzahl erzielt hat. 

(5)  Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandan-
ten und seines Stellvertreters oder seiner Stellvertreter ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister 
zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der 
Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei 
Monaten eine Neuwahl statt. 

(6)  Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkom-
mandanten oder seines Stellvertreters oder seiner Stellver-
treter nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl 
nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister 
ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, 
die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feu-
erwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2  
Satz 3 FwG) eignen. 
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(7)  Sofern die Hauptversammlung nach § 14 Absatz 6 nicht in 
Form einer Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, ent-
scheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses, ob 

 (a)  die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durch-
zuführenden Wahlen und Beschlussfassungen in gehei-
mer Abstimmung in einer Präsenzversammlung (Wahlver-
sammlung) durchgeführt werden oder 

 (b)  zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die 
Versammlung in Form einer Briefwahl herbei- bzw. durch-
geführt werden oder 

 (c)  zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch 
die Versammlung in Form einer Online-Abstimmung bzw. 
-Wahl herbei – bzw. durchgeführt werden. 

 
§ 16 
Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kamerad-
schaftskasse) 
(1)  Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kame-

radschaftspflege und die Durchführung von Veranstaltungen 
gebildet. 

(2)  Das Sondervermögen besteht aus 
 1.  Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
 2.  Erträgen aus Veranstaltungen,
 3.  sonstigen Einnahmen,
 4.  mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegen-

ständen.
(3)  Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürger-

meisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushalts-
jahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse 
voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden 
Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder 
einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außer-
planmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn 
ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben 
bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtun-
gen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren 
dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan 
dazu ermächtigt. 

(4)  Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehr-
ausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehr-
kommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mit-
tel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten 
Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt 
bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister. 

(5)  Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse 
(Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von 
zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf 
fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsab-
schluss ist dem Bürgermeister vorzulegen. 

(6)  Für die Jugendfeuerwehr wird ebenfalls Sondervermögen im 
Sinne des Absatzes 1 gebildet. Dieses Sondervermögen wird 
durch den Kassenverwalter der Einsatzabteilung geprüft. 
Der Wirtschaftsplan im Sinne des Absatzes 3 und der Rech-
nungsabschluss ist dem Feuerwehrausschuss vorzulegen. 
Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des 
Feuerwehrausschusses. 

(7)  Die Kameradschaftskasse als Sondervermögen des Gemein-
dehaushalts unterliegt der Umsatzbesteuerung nach § 2b 
Umsatzsteuergesetz. 

 
§ 17 
Inkrafttreten 
(1)  Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
(2)  Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 27. November 

2012 mit Änderungssatzung vom 25. Februar 2014 außer 
Kraft. 

 
Owen, den 5. Dezember 2023 
 
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 
 
Hinweis nach § 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 

nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 

Stadt Owen 
Landkreis Esslingen 
Satzung über die Entschädigung der  
ehrenamtlichen tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr Owen nach § 16 FwG  
– Feuerwehrentschädigungssatzung (FwES) –  
vom 5. Dezember 2023 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581ff., ber.  
S 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 
229) in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der 
derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Owen 
am 5. Dezember 2023 folgende Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
beschlossen: 
 
§ 1 
Entschädigung für Einsätze 
(1)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-

wehr erhalten für Einsätze, mit Ausnahme der Einsätze nach 
§ 1 Absatz 2, auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienst-
ausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitli-
chen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt für jede volle 
Stunde 15,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 
Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeu-
erwehr seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber 
rechtsgeschäftlich abtreten.

(2)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr erhalten für die Durchführung der Brandsicherheits-
wache nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Aus-
lagen und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung 
nach einem einheitlichen Durchschnittssatz in Höhe von 
15,00 Euro für jede volle Stunde ersetzt.

(3)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeit-
lichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu 
legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stunden auf-
gerundet.

(4)  Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Aufwandsent-
schädigung gewährten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 
1 Satz 4 FwG) als Baraufwendung, soweit dieser nicht beim 
Einsatz in Naturalien gewährt wird.

(5)  Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall 
und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Auf-
wandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorlie-
gen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsge-
schäftlich abtreten.

 
§ 2 
Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge 
(1)  Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen und 
Verdienstausfall ein Durchschnittssatz von 2,50 Euro pro 
Stunde gewährt.

(2)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fort-
bildungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -ende 
zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle 
Stunden aufgerundet.
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(3)  Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Stadtgebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung nach 
Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten Klasse 
oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in ent-
sprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes 
in seiner jeweiligen Fassung, sofern nicht von Dritten eine 
Erstattung erfolgt.

(4)  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von 
mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der ent-
stehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in 
tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorlie-
gen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechts-
geschäftlich abtreten.

 
§ 3 
Zusätzliche Entschädigung 
(1)  Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 

Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feuer-
wehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung 
für Übungsleiter:

 Kommandant  450,00 Euro/Jahr
 Je Stellvertretender Kommandant  225,00 Euro/Jahr
 Jugendwart  200,00 Euro/Jahr
 Stellvertretender Jugendwart  100,00 Euro/Jahr
(2)  Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehöri-

gen der Gemeindefeuerwehr, die durch andere Tätigkeiten 
als in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten neben der Entschädigung 
nach Absatz 1 eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des 
§ 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung:

 Kommandant  450,00 Euro/Jahr
 Je Stellvertretender Kommandant  225,00 Euro/Jahr
 Jugendwart  200,00 Euro/Jahr
 Stellvertretender Jugendwart  100,00 Euro/Jahr
 Leiter Altersabteilung  120,00 Euro/Jahr
 Je Gerätewart  10,00 Euro/Stunde
 Kassier  150,00 Euro/Jahr
 Schriftführer  100,00 Euro/Jahr

 
§ 4 
Entschädigung für haushaltführende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt füh-
ren (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstandene 
Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbildungsver-
anstaltungen mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfol-
genden Tagen wird neben der Entschädigung für die notwendigen 
Auslagen als Verdienstausfall 15,00 Euro/Stunde gewährt. 
 
§ 5 
Antrag 
(1)  Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 gelten die durch 

den jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr einge-
reichten und unterzeichneten Nachweise über die Teilnahme 
an Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und dergleichen.

(2)  Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 Satz 2, § 2 Absatz 4 
Satz 2 sind Nachweise beizufügen, die den Verdienstausfall 
und die Auslagen dem Grunde und der Höhe nach belegen.

 
§ 6 
Freiwilligkeitsleistungen 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unterstützung, 
insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. 
§ 16 Absatz 7 FwG). 
 

§ 7 
Inkrafttreten 
(1)  Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Feuerwehrentschädigungssatzung vom 

27. November 2012, mit Änderungssatzung vom 25. Juli 
2017 außer Kraft.

 
Owen, den 5. Dezember 2023 
 
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 
 
Hinweis nach § 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 

4. Abschlagszahlung 2023 für den Wasserzins 
und die Entwässerungsgebühr 
Der Fälligkeitstag für die vierte Abschlagszahlung für den Wasser-
zins und die Entwässerungsgebühr ist der 15. Dezember 2023. 
Den Abbuchern wird der Rechnungsbetrag am Fälligkeitstag 
abgebucht. Die Barzahler/Nichtabbucher werden gebeten den 
Betrag unter Angabe des Buchungszeichens pünktlich zu über-
weisen, da sonst Mahngebühren und evtl. Säumniszuschläge 
erhoben werden. 

Owen informiert: Bürger informations-
veranstaltung vergangenen Freitag  
im Herzog-Konrad-Saal 
 

Am Freitag, 1. Dezember 2023 drehte sich in Owen alles um die 
vielfältigen Themen der Stadtentwicklung: Rund 100 Bürgerinnen 
und Bürger versammelten sich zur Informationsveranstaltung, 
bei der auch die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses zu 
Owen 2035 vorgestellt wurden. Bürgermeisterin Grötzinger führte 
in diesen ein und gab einen umfassenden Einblick in die wichtigs-
ten Projekte der Stadtentwicklung mit ihrem aktuellen Stand. Im 
Anschluss wurde die Möglichkeit, im Plenum Fragen zu stellen 
und in den Austausch zu treten, rege genutzt. Stadtplaner Herr 
Mezger setzte mit den Ergebnissen zum Update Owen 2035 an, 
dabei legte er einen Fokus auf die Gebietserweiterung „Owen 
West“ mit bereits erreichten Meilensteinen, den weiteren Heraus-
forderungen und Chancen des Stadtentwicklungsprozesses. 

Schreiben Sie Ihre Texte im Online-Redaktions system! http://lenningen.go-kirchheim.info
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Auch hier schloss sich ein Block mit Bürgerfragen an. Nachfol-
gende Grafik gibt einen Überblick der vielseitigen Themen:  

Die Präsentation ist auf der Homepage der Stadt Owen abrufbar. 
Gerne kann jederzeit auf das Angebot der Bürgersprechstunde 
mit Bürgermeisterin Grötzinger, dienstags von 16 – 18 Uhr unter 
Terminvereinbarung (n-hinz@owen.de) zurückgegriffen werden. 
Zudem kann aber auch wie bisher ein individueller Termin außer-
halb dieser Zeit vereinbart werden. Die Bürgerveranstaltung ist 
eines der Ergebnisse aus dem Prozess zu Owen 2035 und soll 
zukünftig im jährlichen Rhythmus stattfinden. 

Drückjagd am 9. Dezember 2023  
im Tiefenbachtal 
Morgen am Samstag, den 9. Dezember 2023, ist im Bereich 
der Landesstraße K 1243 (Tiefenbachstraße) wegen einer 
Drückjagd zwischen 9:00 und 13:00 Uhr mit Verkehrsbe-
einträchtigungen zu rechnen. 
 
Zur Gewährung der Verkehrssicherheit wird die Geschwindig-
keit zwischen der Einmündung der L 1210 in die Tiefenbach-
straße K 1243 und dem Ortsausgang von Nürtingen bis auf 
30 km/h reduziert. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Neupflanzung der Pappelallee 
Die Owener Pappelallee ist eine ortsbildprägende und historisch 
wertvolle Landmarke, die unbedingt erhalten werden muss. Da 
die Bäume nach und nach überaltern und teilweise nicht mehr 
standsicher sind, wird die Pappelallee in den kommenden Jah-
ren in mehreren Pflanzabschnitten durch Rodung und Neupflan-
zung erneuert. Im Rahmen des ersten Bauabschnitts haben nun 
 Neupflanzungen stattgefunden.  

 

Krippenhandwerk hautnah erleben –  
Rückblick auf die Krippenausstellung  
im Geschichtshaus 

Die Krippenbauer Felice Turco (links) und Oswald Binder (rechts). 
 
Am 18./19. und 25./26. November war im Owener Geschichts-
haus einiges geboten und einiges los: Die Stadt Owen lud zur 
ersten Krippenausstellung ein. Dabei stellten der Owener Felice 
Turco und der Kirchheimer Oswald Binder ihre Krippen, die sie 
für ihre Familien und gute Freunde in ihrer Freizeit bauen. Zum 
Hobby sind sie aus Tradition und Faszination für das Handwerk 
gekommen. Das hat sich auch auf die zahlreichen Besucher über-
tragen. Das Staunen wurde mit der Aussage eines Besuchers: 
„Das ist doch kein Hobby mehr, das ist Kunst“ unterstrichen. Ein 
langes „Oh“ und „Ah“ ging durch den Raum als das Licht kurzzeitig 
ausgemacht wurde und eine ruhige und besinnliche Atmosphäre 
einsetzte. Die Aufregung der Krippenbauer vom Eröffnungstag 
verschwand mit der Zeit, sie waren den gesamten Ausstellungs-
zeitraum vor Ort und standen für Fragen und Gespräche bereit, 
während im Nachbarraum das Team der Stadtinfo an allen vier 
Ausstellungstagen den Besucherrekord von insgesamt rund 350 
Besuchern bewirtete. Es standen gegen eine Spende Getränke 
und Gebäck zur Verfügung und luden dazu ein, es sich gemütlich 
zu machen. 

Für die Kinder gab es einen Malwettbewerb um die phantasie-
vollste Krippe. Insgesamt 40 individuell gestaltete Krippen stan-
den für das Auswahlgremium um Heidi Schubert und den beiden 
Erziehern Kevin Dobbek und Daniela Seidler zur Auswahl der Prä-
mierung im Nachgang der Ausstellung an. Zur Prämierung wurden 
zunächst die abgegebenen Bilder den Altersgruppen zugeord-
net, dabei flossen unter anderem neben der Phantasie und der 
Ausführung wie Ergänzungen im Bild auch die altersspezifischen 
Fähigkeiten wie Stiftführung in die Prämierung ein. Den Gewin-
nern, siehe Bild unten, wurden die Preise bereits übergeben. Für 
alle Kinder, die am Malwettbewerb teilgenommen haben und ihr 
Bild gerne abholen möchten, steht in der Stadtinfo zu den gere-
gelten Öffnungszeiten ein Mitmachpreis zur Abholung bereit. 
 

 

Aktuelles aus Owen auch online: www.owen.de
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Digitaler Adventskalender 
Es haben sich schon einige Türchen geöffnet … schauen Sie 
gerne auf der Homepage unter www.owen.de oder auf dem 
Instagram-Account der Stadt Owen vorbei, um kein weiteres 
zu verpassen.

 

Owener Adventsspaziergang:  
Von Stern zu Stern 
Seit Sonntag führt durch unseren Ort wieder unsere Sternenspur. 
An insgesamt 21 Stellen sind im Ort die bekannten Holzsterne 
verteilt, die sowohl von Owener Bürgerinnen und Bürgern als auch 
von den Kindergärten Bahnhofsstraße und Rinnenweg sowie von 
der Schulkindbetreuung „Schatzkiste“ liebevoll geschmückt sind. 
Sie sind zum Straßenrand hin ausgerichtet und aufgestellt. Jeder 
Stern hat einen Teil einer Weihnachtsgeschichte oder ein Gedicht, 
die beim Spaziergang durch Owen entdeckt werden können. 
Dabei können die vier unterschiedlichen Abschnitte bzw. Statio-
nen im Gesamten oder Einzeln begangen werden.  

 

Wegen Personalengpässen kann es sein, dass das 
 Mitteilungsblatt in Owen vorübergehend zum Teil 
erst am Samstag zugewstellt wird.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

Der Verlag
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Unser Netz
 

Aktion Wunschbaum 
Weihnachtsengel gesucht – schnell 
noch im Schuhaus Barner einen 
Wunsch abholen.  
 Weitere Informationen zu dieser 
Aktion fi nden Sie im gemeinsamen 
Teil.

Die Stadt Owen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Bewerbungen in pdf-Format an bewerbung@owen.de oder an
Stadt Owen, Rathausstraße 8, 73277 Owen
Bei Fragen können Sie sich gerne an den Einrichtungsleitung,
Fr. Schubert: 07021/958688 wenden.

Ihr Aufgabenbereich:
Pädagogische Arbeit mit Kindern nach dem Handlungskonzept „infans“
Beobachtung und Dokumentation der individuellen kindlichen Entwicklung
Selbstständiges Arbeiten und verantwortungsbewusstes Handeln in einem

       engagierten Team
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern

Unser Angebot: 
Unbefristete Vollzeitbeschäftigung
Eine Vergütung in Entgeltgruppe S 8a TVöD 
Eine qualitätsgesicherte Einrichtung 
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung
Attraktive betriebliche Altersversorgung und leistungsorientierte Bezahlung

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
nach § 7 KiTaG

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07.01.2024 

für die Kindertageseinrichtung Rinnenweg. Diese wir im Regel- und VÖ-Betrieb (2-6
Jahre) geführt.

Ihr Profil: 
Abgeschlossene Berufsausbildung als pädagogische Fachkraft nach § 7 KitaG
Teamgeist, Hohes Maß an Geduld, Flexibilität und Belastbarkeit
Positiver und wertschätzender Blick auf die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes

Die Stadt Owen fördert die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern.
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. 

Kindergarten Rinnenweg
Weihnachtsbaum schmücken  

Viele kleine Helfer vom Kindergarten Rinnenweg haben am ver-
gangenen Freitag den Weihnachtsbaum der Volksbank Mittlerer 
Neckar eG in Owen geschmückt. 
Dafür haben die Kinder, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in der 
Woche zuvor fl eißig Engel und Tannenbäume gebastelt. 
 
Die Kunden und die Mitarbeiter freuen sich über den wunder-
schönen Baum. Als Dankeschön erhielt der Kindergarten eine 
Spende – wir sagen „Vielen Dank“ und wünschen allen eine 
schöne Advents- und Weihnachtszeit. 

Redaktionsschluss:

Mittwoch, 10 Uhr
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Sibylle von der Teck-Schule
Owen
Neues von der Journalisten-AG 
Hereinspaziert! Herzlich Willkommen!
Wir laden euch alle auf einen tollen Abend ein:
Am Dienstag, 12. Dezember 2023 ab 17 Uhr könnt ihr im Foyer 
der Teckhalle an unserem Weihnachtsmarkt dekorative und nütz-
liche Dinge kaufen. Außerdem gibt es leckere Hot Dogs, Popcorn 
zum Knabbern und Getränke.
Um 18 Uhr beginnt die große Zirkus-Show in der Teckhalle. Wir 
hoffen, dass uns und euch ein lustiger Zirkusdirektor durch das 
Programm führt.
Vor unserem großen Auftritt heißt es für alle Kinder aus den 3. und 
4. Klassen: 5 Tage Zirkus statt Schule. Zusammen mit dem Zirkus 
Teckolino üben wir uns als Clowns oder probieren unser Geschick 
beim Jonglieren, Seilakrobatik, Einradfahren, Laufball und vielem 
mehr. Wir freuen uns schon sehr darauf und sind gespannt, was 
wir in diesen spannenden Tagen alles ausprobieren und lernen 
dürfen.
Wir freuen uns auf viele Zuschauer bei unserer Abschlussver-
anstaltung!
Bist du dabei? 
 

Fundsachen
gefunden wurden
•	Autoschlüssel am Bund
•	Brille
 
Haben Sie etwas gefunden oder vermissen Sie etwas, dann wen-
den Sie sich bitte an das Fundamt der Stadt Owen, Frau Kostritza, 
Telefon 07021 8006-21. 
 

WARENBÖRSE 
Owener Bürger verschenken und  
suchen 

Verschenken … Telefon
Bilderrahmen in verschiedenen Größen und 
Formen  

0151 
15222793

Gesucht … Telefon
Alter Schreibtisch, (gerne Vorkriegsmodell) ca. 
Tief: 40 cm und Lang: 80 cm  54897

Wenn Sie hier etwas gefunden haben, setzen Sie sich bitte 
direkt mit dem Anbieter/Suchenden in Verbindung. 

Sollten Sie etwas anzubieten haben oder suchen,  
melden Sie sich bitte unter n-hinz@owen.de oder telefonisch 
unter 07021 800622. 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie etwas gefunden oder 
 verschenkt haben, damit wir es streichen können. Danke!

Altersjubilare
Wir gratulieren herzlich 
 
Fritz Vogel zum 70. Geburtstag am 9. Dezember 
Reinhold Bohnaker zum 90. Geburtstag am 11. Dezember  
Wir wünschen der Jubilarin und allen Jubilarinnen und Jubilaren, 
die hier aus persönlichen Gründen namentlich nicht genannt wer-
den möchten oder aufgrund des neuen Bundesmeldegesetzes 
nicht genannt werden dürfen, weiterhin alles Gute, vor allem aber 
Gesundheit fürs neue Lebensjahr. 
 

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Owen
www.evkirche-owen.de 
Pfarramt Owen 
Pfr. Joachim Wassermann 
E-Mail: Pfarramt.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382 
 
Gemeindebüro 
Dorothee Däschler 
E-Mail: Gemeindebuero.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382 
Im Allgemeinen Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
 
Mesnerin 
Dagmar Widmann, Telefon 07021 5097111 

Wochenspruch: 
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht.  Lukas 21, 28 
 
Samstag, 9. Dezember 
10:00 Uhr Probentag der Kinderkirche 
Ab 14 Uhr Adventssingen bei unseren älteren Gemeindegliedern 
 
Sonntag, 10. Dezember – 2. Advent 
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe und Segnung mit Pfr. Was-

sermann und mit dem ChurchPopChor. Getauft wird 
Johanna Rieke; gesegnet wird Theo Scheer. In diesem 
Gottesdienst wird auch der zugewählte neue Kirchen-
gemeinderat Alexander Schneider der Gemeinde vor-
gestellt. Das Opfer ist für unser Missionarsfamilie Litz 
bestimmt. 


